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Laszlo Revesz zum sowjetischen Pressegesetz

Zensur abgeschafft

Lange hat man auf das seit drei Jahren
angekündigte sowjetische Pressegesetz warten müssen.

Nun ist es da und entspricht den liberalen
Erwartungen der Glasnost. Aber es ist kein
prägendes Element mehr in der rasanten Zeit.

Die «Iswestija» hat am 20. Juni 1990 das

«Gesetz der UdSSR über die Presse und
andere Informations-Massenmedien» vom
12. Juni veröffentlicht. Vor dessen Darstellung

wollen wir noch auf die Geschichte des

ersten Pressegesetzes hinweisen. Lenin war
vor seiner Machtergreifung für eine freie
Presse ohne Zensur. 1903 schrieb er: «Wir
fordern die sofortige und bedingungslose
Anerkennung der Versammlungs- und
Pressefreiheit. Weg mit der Zensur.»
Nach der Machtergreifung vollzog er indes
eine Kehrtwende: «Die Pressefreiheit dient
als Waffe in der Hand der Weltbourgeoisie
und deren Macht.»

Eine revolutionäre Tat...

Nach der bolschewistischen Machtergreifung
wurden sofort zahlreiche Zeitungen

verboten. Heuchlerisch betonte einige Tage

nach der Oktoberrevolution ein Regierungsdekret:

«Sobald sich die neue Ordnung gefestigt

hat, werden alle administrativen
Einwirkungen auf die Presse eingestellt, und es
wird die vollständige Pressefreiheit gewährleistet

- entsprechend dem umfassendsten
und fortschrittlichsten Pressegesetz. Nach
der Herstellung normaler Lebensverhältnisse
wird die Regierung die Verbote durch einen
speziellen Ukas ausser Kraft setzen.» Trotz
diesem Versprechen wurde das Pressegesetz
nie verabschiedet, und die Presse blieb eine
Waffe in der Hand der Partei. Völlig unklar
äusserte sich die erste Sowjetverfassung vom
10. 6. 1918: «Zum Zweck der Gewährleistung

einer wirklichen Freiheit der
Meinungsäusserung der Werktätigen beseitigt
die RSFSR die Abhängigkeit der Presse vom
Kapital.»

Bald nach der bolschewistischen Revolution
wurde die Vorzensur eingeführt.
Als Hauptorgan der Pressekontrolle
entstand die sogenannte Glawlit (Hauptverwaltung

für Literatur). In den Redaktionen
arbeiteten Zensurabteilungen, die dafür
sorgten, dass die Presse die laufend aktuali-

10 «Neue Zeit», Mos¬
kau, Nr. 9/1990

Das Innenministerium warnt: Unerlaubte
Demonstrationen schaden Ihrer Gesundheit.
(«Krokodil», Moskau, Nr. 14/1990)

sierte, lange Liste der verbotenen Berichte
und Namen beachtete. Die Fachliteratur
verschwieg die Zensur; sie hatte geheimen
Bestimmungen zu folgen. Moskau betonte
formell immer wieder, in der UdSSR
existiere die Pressefreiheit. So heisst es in den
Verfassungen von 1936 und 1977 denn auch:
«In Übereinstimmung mit den Interessen
des Volkes und zur Festigung und Entwicklung

der sozialen Ordnung werden den
Bürgern der UdSSR Redefreiheit, Pressefreiheit,
Versammlungsfreiheit.. garantiert.» Mit
andern Worten heisst das, dass die erwähnten

Freiheiten nur zum Zweck der
Ordnungserhaltung beansprucht werden durften.
Tatsache war denn auch, dass seit 1931 alle
Druckerzeugnisse eine Glawlit-Nummer zu
tragen hatten.

nach gut 70 Jahren

Nach 12/i Jahren wurde nun das neue
Gesetz endlich verabschiedet und damit das
längst abgegebene Versprechen eingelöst.
Das Gesetz ist mit seinen 39 Artikeln relativ

Glasnost...
Was weiter?

Ohne Freiheit



kurz, und Einzelheiten sollen durch zuständige

Staatsorgane noch geregelt werden.

Art. 1 enthält das Grundprinzip: «Presse
und andere Informations-Massenmedien
sind frei. Die von der UdSSR-Verfassung
den Bürgern garantierte Freiheit von Wort
und Presse bedeutet das Recht auf Äusserungen

von Meinungen und Überzeugungen
Die Zensur wird nicht zugelassen.»

Die Presse wird vom Staat unterstützt. Die
staatliche Dotation bestimmen die Gesetzgebungen

der Union, der Unionsrepubliken
und der autonomen Republiken (Art. 4).
Art. 5 verbietet den Missbrauch der
Pressefreiheit: Verboten sind die Veröffentlichung
geheimer Dokumente, der Aufruf zum Sturz
oder zur gewaltsamen Veränderung der
bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung

sowie die verletzende und entehrende
Einmischung ins Privatleben der Bürger.

Art. 7 verbietet jegliche «Monopolisierung»
der Massenmedien. Das Recht auf
Pressegründungen haben staatliche Organe, politische

Parteien, gesellschaftliche Organisationen,

Massenbewegungen, ja selbst
Einzelpersonen, wenn sie das 18. Lebensjahr
vollendet haben.

Registrierungspflicht

Die Massenmedien müssen staatlich
registriert werden (Art. 8). Die Gründungsorgane

haben ihre Gesuche um Registrierung

den vom Unionsministerrat zu
bestimmenden Organen zu unterbreiten, welche
diese innert eines Monats zu erledigen
haben. Die für das Ausland bestimmten
Erzeugnisse werden bei den Regierungen der
Union oder der Unionsrepubliken
registriert. Sollte die Tätigkeit von Presseorganen

abgelehnt oder eingestellt werden,
existieren Beschwerdemöglichkeiten bei den
dafür zuständigen Gerichten.

Art. 15 und 16 regeln den Rechtsstatus
innerhalb der Medienorgane. Der Gründer
bestimmt das Tätigkeitsprogramm; er
ernennt und entlässt den Chefredaktor. Das

Redaktionskollegium wird entsprechend
einem Redaktionsstatut gebildet, das vom
Kollegium mit Zweidrittelmehrheit bestimmt
und vom Gründer bestätigt werden muss.

Recht auf Information

Art. 24 bis 27 präzisieren Rechte und Pflichten

der journalistischen Tätigkeit. Presseleute

haben das Recht auf Information
durch staatliche und gesellschaftspolitische
Organe und Organisationen. Sollte diese
Information nicht erfolgen, kann an ein
Beschwerdegericht gelangt werden. Die
Redaktion kann zu keiner Veröffentlichung
gezwungen werden - mit einer Ausnahme:
Innert Monatsfrist müssen Gegendarstellungen

gegen Veröffentlichungen publiziert
werden, deren Wahrheitsgehalt angezweifelt
wird oder die entehrenden oder entwürdigenden

Inhalt aufweisen. Die Redaktion hat
ferner kein Recht, Informanten namentlich
zu nennen, es sei denn auf gerichtliche
Anordnung. Auch Ankündigungen von
gerichtlichen Voruntersuchungen sind ohne
schriftliche Einwilligung des Staatsanwalts
untersagt.

Kapitel VI befasst sich mit der internationalen
Zusammenarbeit. Der Kontakt sowjetischer

Medienvertreter im Ausland, die
Tätigkeit ausländischer Korrespondenten
wie auch die Informationspraxis diplomatischer

und konsularischer Vertretungen in
der UdSSR basieren auf den entsprechenden
internationalen Verträgen und den
Gesetzgebungen der Union und der
Unionsrepubliken (Art. 34).

Kapitel VII handelt von den Sanktionen:
Zuständig für die Ahndung des Missbrauchs
der Pressefreiheit und der Verbreitung wahr¬

heitswidriger oder entehrender Publikationen

sind die Gesetzgebungen der Union und
der Unionsrepubliken (Art. 35). Art. 36

untersagt die Einmischung: Funktionären
staatlicher und gesellschaftlicher Organe ist
es verboten, Journalisten zu Veröffentlichungen

bzw. NichtVeröffentlichungen zu
zwingen. Die Busse geht hier bis zu 500 Rubel

- dieselbe Strafe gilt übrigens für die
gesetzeswidrige Herstellung und Verbreitung
von Medienerzeugnissen (Art. 37).

Parallel zum neuen Pressegesetz verabschiedete

der Oberste Sowjet der UdSSR einen
Beschluss «über die Einführung des
Unionsgesetzes», das am 1. August 1990 in Kraft
tritt. Die Unionsregierung wird angewiesen,
bis zu diesem Datum die Organe zu bestimmen,

welche die Massenmedien zu registrieren
haben. Hier ist eine Zusatzanweisung an

die Unionsregierung von Bedeutung: sie hat
die Entwürfe jener Gesetze zu erarbeiten, die
den Schutz von Staatsgeheimnissen und
weiterer vertraulicher Fakten regeln, und diese
dem Obersten Sowjet zu unterbreiten. Von
Interesse wird sein, ob diese Staatsgeheimnisse

präzisiert werden, wie dies in Ungarn
und in Polen der Fall ist.

Das Gesetz enthält grosso modo eine minimale

Bestätigung der Pressegestaltung, die
sich dank der Glasnost ohnehin eingebürgert
hat. Aber noch könnte es die Informationspraxis

der Behörden verbessern.
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